
 
 

 

 

 

Gesetzliche Produktsicherheit –  

Normen für Infrarot Wärmekabinen  
 

 

 
1) notwendige Prüfnormen 

 Beilagen: - Brief Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

  - TÜV-Zertifikat 

  - Technischer Bericht Flächenheizung 

  - Technischer Bericht Steuerung 

 

 

2) CE-Zertifizierung 

 Beilagen: - Aufklärungsblatt TÜV-Bayern 

 

 

3) Fertigungsstättenbesichtigung 

 Beilagen: - TÜV-Zertifikat 

 

 

4) Freiwillige Prüfungen – Strahlensicherheit 

 Beilagen: - Zertifikat Forschungszentrum Seibersdorf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

1) TÜV-GS-Zeichen: 
 

Nur die vom Gesetzgeber akkreditierten Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen 

dürfen TÜV-GS-Zeichen vergeben. Sie nehmen dafür eine Baumusterprüfung vor 

und führen auch eine Fertigungsstättenbesichtigung in unseren Werken durch. Nur 

die positive Produktprüfung und eine beanstandungsfreie Fertigungsstätten-

Erstbesichtigung führen zur positiven Bewertung. 

 

 

Notwendige Bestimmungen für Infrarot-Wärmekabinen in Österreich und 

Deutschland zur Beurteilung der Konformität. 
 

Folgende Richtlinien sind vom Gesetzgeber vorgeschrieben und von jedem 

Produzenten einzuhalten. 
 

Prüfnormen: 

EN60335-1: 2002  Elektrische Sicherheit /Allgemeine Anforderungen 

EN60335-2: 2003  Elektrische Sicherheit (Saunaheizgeräte sinngemäß) 

(beinhaltet auch die sehr wichtige Hochspannungsprüfung 

für FH-Elemente mit 2500 V) 

EN55014-1: 2000  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Störaussendung 

EN55014-2: 1997  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Störfestigkeit 

EN61000-3-2: 2000  Grenzwerte für Oberschwingunsströme 

EN 61000-3-3: 1995  Grenzwerte für Spannungsschwankung 
 

Für die Erlangung der Prüfzeichens TÜV-GS (Gerätesicherheit) werden nicht nur 

elektrische Sicherheitsnormen herangezogen. 
 

Das GS-Zeichen steht für Gerätesicherheit, d.h.: es werden alle Sicherheitskriterien 

beurteilt wie z.B.: 

- Sicherheit der Glastüre 

- Bautechnische Sicherheit 

- Montage 

- Holzqualität 

- Berührungsschutz der Heizelemente 

- Temperatur der Heizelemente 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

2) CE-Zeichen 
 

Es besteht keine Verpflichtung zum Führen von TÜV-GS Zeichen, aber der 

Nachweis der Übereinstimmung mit den in Punkt 1 angeführten Bestimmungen 

wird ohne Mitwirkung einer Prüfanstalt schwer möglich sein. Dieser Nachweis 

kann nur durch eigene Labortests, mit den dafür notwendigen Testgeräten erfolgen. 

Das CE-Zeichen ist daher kein Zertifikat sondern nur eine Selbsterklärung des 

Herstellers oder Importeurs, dass das Produkt die gesetzlichen Richtlinien erfüllt 

(siehe Brief Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit). 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

3) Fertigungsstättenbesichtigung 
 

Der Zertifizierungsinhaber muss sicherstellen, dass die Zertifizierungsstelle 

jederzeit ohne vorherige Anmeldung die Fertigungs- und Betriebsstätten 

besichtigen und im notwendigen Umgang zertifizierte Erzeugnisse zur 

Überprüfung kostenlos entnehmen kann. 

In dieser jährlichen Überprüfung wird eine einwandfreie und gleichmäßige 

Fertigungsqualität überprüft. Auch die notwendigen Qualitätskontrollen werden 

dabei überwacht und sind bei jeder Infrarot Wärmekabine notwendig und werden 

in der EN50106 genau dokumentiert. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

4) Forschungszentrum Seibersdorf 
 

Die Strahlungssicherheit von TPI Infrarot Wärmekabinen wurde im 

Forschungszentrum Seiberdorf überprüft und ein positives Gutachten erstellt. 

Beilage: Gutachten 



 
 

 

 


